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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Transparenzregister einführen – Drittmittelzuwen-
dungen an bayerische Hochschulen transparent 
gestalten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, für die bayeri-
schen Hochschulen umfassende Offenlegungspflich-
ten und Transparenzvorschriften bei der Annahme 
von Drittmittelzuwendungen durch öffentliche oder 
private Zuwendungsgeber sowie bei Forschungsver-
trägen mit öffentlichen oder privaten Auftraggeberin-
nen und Auftraggebern zu ergänzen.  

Hierfür sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Die Hochschulen werden verpflichtet, ein öffent-
lich zugängliches Transparenzregister zu ihren 
laufenden und geplanten Projekten einzurichten, 
in dem folgende Daten zu verzeichnen sind, vo-
rausgesetzt, deren Veröffentlichung verstößt nicht 
gegen gesetzliche Schutzrechte: 

a) Bezeichnung des Forschungsvorhabens, 

b) Name der beteiligten Einrichtungen in der Hoch-
schule (Fakultät, Institut), 

c) Name der Projektleitenden, 

d) Fachgebiet und beteiligte Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer, 

e) Wesentliche Inhalte und Zielsetzungen der 
Drittmittelprojekte, 

f) Verwendungszweck der Forschungsergebnisse, 

g) Projektdauer oder Projektlaufzeit, 

h) Höhe der Drittmittel, in der Regel pro Jahr, 

i) Benennung der Drittmittelgeber, getrennt nach 
öffentlichen und privaten Drittmittelgebern, 

j) Angaben zu vereinbarten Geheimhaltungsver-
pflichtungen und Publikationsbeschränkungen 
sowie 

k) Angabe der Themen der Dissertationen, die im 
Rahmen eines Drittmittelvorhabens in Koope-
ration mit Unternehmen angefertigt werden. 

2. Die Hochschulen werden verpflichtet, Drittmittel-
verträge in geeigneter Form zu veröffentlichen, 
soweit dem nicht gesetzliche Verpflichtungen ent-
gegenstehen. Die Möglichkeit der Veröffentlichung 
kann nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen 
werden. 

3. Die Hochschulen werden außerdem verpflichtet, 
sicherzustellen, dass die Forschungsergebnisse 
der Drittmittelprojekte in der Regel in absehbarer 
Zeit veröffentlicht werden. 

 

 

Begründung: 

Wissenschaftliche Forschung und Lehre tragen nicht 
nur Verantwortung gegenüber der wissenschaftlichen 
Community, Geldgeberinnen und Geldgebern und di-
rekten Nutzerinnen und Nutzern der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse, sondern gegenüber der Gesell-
schaft als Ganzem. Ethische Grundlagen in For-
schung und Lehre sind unerlässlich, damit eine Dis-
ziplin später auf ethische wie technische Vorausset-
zungen zur Abschätzung der Folgen beispielsweise 
einer Technologie oder einer Wirtschaftstheorie zu-
rückgreifen kann. Öffentliche Forschung muss sich 
diesem Grundsatz verpflichtet fühlen. Das gilt insbe-
sondere bei der Vergabe öffentlicher und privater 
Drittmittel.  

Die jüngste Debatte um die 20 Stiftungsprofessuren, 
die an der Technischen Universität München (TUM) 
entstehen sollen und komplett von der Dieter Schwarz 
Stiftung (Schwarz-Unternehmensgruppe, zu der die 
Supermarktketten Lidl und Kaufland gehören) finan-
ziert werden, zeigt, dass Transparenz und politische 
Kontrolle unabdingbar sind, um die Unabhängigkeit 
von Lehre und Forschung zu erhalten. Es muss auf 
jeden Fall vermieden werden, dass zahlungskräftige 
Wirtschaftsunternehmen allein den Inhalt von Lehre 
und Forschung an den bayerischen Hochschulen vor-
geben. Akademische Unabhängigkeit, Transparenz 
und politische Kontrollmöglichkeiten sind wesentliche 
Voraussetzungen für einen vielfältigen Wissenschafts- 
und Hochschulstandort, der auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe hat. 

Deshalb muss die Annahme von Drittmittelprojekten 
an Hochschulen und Universitäten transparenter ge-
staltet werden. Nur wenn alle Interessensgruppen 
innerhalb und außerhalb der Hochschulen sowie die 
Öffentlichkeit detaillierte Informationen über die lau-
fenden Forschungsprojekte erhalten, kann projektbe-
gleitende Folgenabschätzung und die Diskussion 
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ethischer Bedenken gewährleistet werden. Dafür 
muss das Bayerische Hochschulgesetz um umfas-
sende Offenlegungspflichten und Transparenzvor-
schriften für die Hochschulen ergänzt werden. 

Hochschulen sollen zukünftig öffentliche Register zu 
ihren laufenden und geplanten Forschungsprojekten 
einrichten. In diesen sollen Daten wie die Nennung 
der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers samt Ge-
schäftsfeld der Abteilung, Titel des Projektes, Inhalt 
und Zielsetzung, Verwendungszweck der Forschungs-

ergebnisse, Projektzeitraum bzw. Vertragslaufzeit, 
Finanzvolumen und Informationen zu Geheimhal-
tungsverpflichtungen bereits vor Projektbeginn aufge-
führt werden. Die Hochschulen sollen außerdem ver-
pflichtet werden, Drittmittelverträge in geeigneter 
Form zu veröffentlichen, soweit dem nicht gesetzliche 
oder vertragliche Verpflichtungen entgegenstehen, 
und sicherstellen, dass die Forschungsergebnisse der 
Drittmittelprojekte in der Regel in absehbarer Zeit 
veröffentlicht werden. 

 



 

17. Wahlperiode 31.01.2018 Drucksache 17/20898 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/19812 

Transparenzregister einführen - Drittmittelzuwendungen an baye-
rische Hochschulen transparent gestalten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Verena Osgyan 
Mitberichterstatter: Oliver Jörg 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 76. Sit-
zung am 31. Januar 2018 beraten und mit folgendem Stim-
mergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Oliver Jörg 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Drs. 17/19812, 17/20898 

Transparenzregister einführen – Drittmittelzuwendungen an bay-
erische Hochschulen transparent gestalten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, vorab einige Informationen dazu: Die Lis-

tennummer 38 ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der Antrag der Abge-

ordneten Aiwanger, Streibl, Prof. Dr. Piazolo und Fraktion (FREIE WÄHLER) betref-

fend "Kritische Prüfung der Südwest-Umgehung Olching" auf Drucksache 17/19285. 

Er soll auf Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einzeln beraten werden. 

Der Aufruf würde am Ende der Tagesordnung erfolgen.

Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen in seiner Sitzung am 

Dienstag die unter der Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegenheit betreffend 

die "Bewertung von Gesundheitstechnologien" auf der Drucksache 17/21174 beraten 

und einstimmig empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, bei den Beratungen 

im Bundesrat auf Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und darauf hinzuwirken, dass 

diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Die Beschluss-

empfehlung ist der Liste beigefügt.

Die unter den Nummern 4 bis 6 aufgeführten öffentlichen Konsultationsverfahren auf 

den Drucksachen 17/20592 bis 20594 wurden diese Woche ebenfalls im Ausschuss 

endberaten. Die Ausschüsse haben auch hier einstimmig empfohlen, zu den Konsulta-

tionsverfahren eine Stellungnahme abzugeben. Im Einzelnen verweise ich auf die der 

Abstimmliste beigefügten Beschlussempfehlungen der Ausschüsse.

(...)

Protokollauszug
128. Plenum, 22.03.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Wir kommen damit zur Abstimmung über die 

Liste. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der 

Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen von CSU, SPD, 

FREIEN WÄHLERN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Danke schön. Gibt es Gegen-

stimmen? – Keine Gegenstimme. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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